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Neufassung der Studienordnung für den 

Studiengang Rechtswissenschaft  

an der Universität Potsdam  

 

Vom 29. Januar 2025 

 

i.d.F. der Ersten Satzung zur Änderung 

der Neufassung der Studienordnung für 

den Studiengang Rechtswissenschaft  

an der Universität Potsdam 

 

- Lesefassung - 

 

Vom 26. Februar 20261 
 

Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät der Uni-

versität Potsdam hat auf der Grundlage der §§ 20 

Abs. 1 und 2 und 81 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgi-

schen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 9. April 

2024 (GVBl.I/24, [Nr. 12]), geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 

30], S.32) und § 4 Brandenburgisches Juristenausbil-

dungsgesetz (BbgJAG) vom 4. Juni 2003 (GVBl.I/03, 

[Nr. 09], S.166), geändert durch Artikel 16 des Ge-

setzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.10), 

i.V.m. Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der 

Universität Potsdam (GrundO) vom 17. Dezember 

2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung 

der Siebten Satzung zur Änderung der Grundord-

nung der Universität Potsdam (GrundO) vom 14. 

Dezember 2022 (AmBek. UP Nr. 8/2023 S. 318), am 

29. Januar 2025 folgende Studienordnung für den 

Studiengang Rechtswissenschaft an der Universität 

Potsdam erlassen:2 
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§ 1  Geltungsbereich  

 

Diese Studienordnung gilt für den Studiengang 

Rechtswissenschaft an der Universität Potsdam. 

 

 

§ 2  Aufgabe der Studienordnung  

 

Die Studienordnung regelt Inhalt und Verlauf des 

Studiums der Rechtswissenschaft an der Universität 

Potsdam. 

 

 

§ 3  Ziel und Abschluss des Studiums  

 

(1) Das Studium der Rechtswissenschaft dient dem 

Erwerb wissenschaftlich vertiefter juristischer Kennt-

nisse und Fähigkeiten. Es ist Voraussetzung für die 

Ablegung der ersten juristischen Prüfung (§ 1 Abs. 2 

BbgJAG) und der zweiten juristischen Staatsprüfung 

(§ 1 Abs. 3 BbgJAG), mit der die Befähigung zum 

Richteramt erworben wird (§ 5 Abs. 1 Deutsches 

Richtergesetz). Nach erfolgreich abgeschlossenem 

Studium soll der oder die Studierende in der Lage 

sein, in den Vorbereitungsdienst einzutreten (§ 10 

BbgJAG) oder einen Beruf zu ergreifen, der keine 

zweite juristische Staatsprüfung voraussetzt.  

 

(2) Einzelheiten der ersten juristischen Prüfung und 

der zweiten juristischen Staatsprüfung regeln das 

Gesetz über die Juristenausbildung im Land Bran-

denburg (Brandenburgisches Juristenausbildungsge-

setz - BbgJAG), die Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung für Juristen im Land Brandenburg (Branden-

burgische Juristenausbildungsordnung - BbgJAO) 

sowie die Schwerpunktbereichsprüfungsordnung 

(SBPO) der Juristischen Fakultät der Universität 

Potsdam in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 

§ 4  Beginn des Studiums  

 

Das Studium der Rechtswissenschaft zum 1. Fachse-

mester kann nur zum Wintersemester aufgenommen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

2  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 
am 26. März 2025. 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 11 vom 20.5.2026 - Seite 369 - 380 

 

§ 5  Gliederung und Aufbau des Studiums  

 

(1) Das Studium der Rechtswissenschaft gliedert 

sich in die Abschnitte „Grundstudium“, „Hauptstu-

dium“, „Schwerpunktbereichsstudium“ und „Exa-

mensvorbereitung“ und schließt mit der staatlichen 

Pflichtfachprüfung ab. Die Regelstudienzeit beträgt 

zehn Fachsemester. 

 

(2) Die ersten zwei Fachsemester bilden das Grund-

studium. Es dient dem Erwerb von Basiswissen und 

methodischen Fähigkeiten. Diese werden in Vorle-

sungen, zum Teil mit integrierten Übungen, und Ar-

beitsgemeinschaften vermittelt. Das Grundstudium 

wird mit der Zwischenprüfung abgeschlossen. Die 

Regelungen zur Zwischenprüfung finden sich in der 

Zwischenprüfungsordnung für den Studiengang 

Rechtswissenschaft an der Universität Potsdam. 

 

(3) Der für die Zulassung zur Schwerpunktbereichs-

prüfung (§ 6 Abs. 4 SPBO der Juristischen Fakultät 

der Universität Potsdam) erforderliche Fremdspra-

chennachweis sowie der für die Anmeldung zur ers-

ten juristischen Prüfung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 BbgJAG, 

§ 5a Abs. 3 S. 1 DRiG) erforderliche Nachweis über 

den Erwerb von Schlüsselqualifikationen können 

während des gesamten Studienverlaufs erworben 

werden. 

 

(4) Im Rahmen des Studiums ist gem. § 2 BbgJAO 

eine praktische Studienzeit vorgesehen. Während 

dieser Zeit sollen Studierende einen vertieften Ein-

blick in die Praxis der Rechtsberatung, Rechtspre-

chung sowie der Verwaltung gewinnen. Die Dauer 

des Praktikums beträgt gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 

BbgJAG drei Monate. Das Praktikum kann im 

Grund- oder Hauptstudium erfolgen. 

 

(5) Das Hauptstudium umfasst das dritte, vierte und 

fünfte Fachsemester. Es dient der Verbreiterung und 

Vertiefung des Wissens, der Verbesserung der Fall-

bearbeitungskompetenz sowie der Erlangung von 

Nachweisen über die Leistungskontrollen gemäß § 6 

Abs. 1 Nr. 4 BbgJAG. 

 

(6) Das Schwerpunktbereichsstudium fördert die 

fachliche Spezialisierung und endet mit der Schwer-

punktbereichsprüfung. Näheres regelt die Schwer-

punktbereichsprüfungsprüfungsordnung der Juristi-

schen Fakultät der Universität Potsdam in der je-

weils geltenden Fassung. Dieser Studienabschnitt 

kann individuell vor oder nach der staatlichen Pflicht-

fachprüfung gem. § 7 BbgJAG absolviert werden. 

Wird er vorangestellt, kann das Schwerpunktbereichs-

studium ab dem fünften Fachsemester begonnen 

werden, soll jedoch insbesondere in den Fachsemes-

tern sechs und sieben betrieben werden. Wird das 

Schwerpunktbereichsstudium nach der staatlichen 

Pflichtfachprüfung absolviert, kann sowohl nach den 

Aufsichtsarbeiten derselben als auch nach der münd-

lichen Prüfung mit dem Schwerpunktbereichsstu-

dium begonnen werden.  

(7) Der konzentrierten Vorbereitung auf die staatli-

che Pflichtfachprüfung dient der Studienabschnitt 

„Examensvorbereitung“. Angeboten wird ein einjäh-

riger Hauptkurs, der alle examensrelevanten Rechts-

gebiete umfasst, sowie flankierend ein ganzjähriger 

Examensklausurenkurs, zweimal jährlich ein Probe-

examen und Simulationen von mündlichen Prüfun-

gen. Weitere Veranstaltungen wie Intensivkurse und 

Kurse zur aktuellen Rechtsprechung werden bei aus-

reichender Lehrkapazität ebenfalls angeboten. Wird 

die staatliche Pflichtfachprüfung vor der Schwer-

punktbereichsprüfung abgelegt, dienen das sechste 

und siebte Fachsemester der Examensvorbereitung, 

wird die Schwerpunktbereichsprüfung vorher abge-

legt, soll die Examensvorbereitung in den Fachse-

mestern acht und neun stattfinden. 

 

(8) Die staatliche Pflichtfachprüfung erfolgt in der 

Regel im zehnten Fachsemester oder bei nachgela-

gerter Schwerpunktbereichsprüfung im achten Fach-

semester. 

 

 

§ 6  Lehrveranstaltungen  

 

(1) Im Studium der Rechtswissenschaft an der Uni-

versität Potsdam werden  

- Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern,  

- Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunktbe-

reichen,  

- ergänzende und vertiefende Lehrveranstaltun-

gen,  

- Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung auf die 

erste juristische Prüfung,  

- Lehrveranstaltungen zu Fremdsprachen für Ju-

risten,  

- Lehrveranstaltungen zum Erwerb von Schlüs-

selqualifikationen durchgeführt.  

 

(2) Lehrveranstaltungen sind:  

- Vorlesungen  

- Vorlesungen mit integriertem Klausurenkurs 

- Arbeitsgemeinschaften  

- Übungen  

- Seminare  

- Repetitorien  

- Prüfungssimulationen (Examinatorium) 

- Exegesen  

- Kolloquien 

- Klausurenkurs 

- Probeexamen 

 

(3) Vorlesungen sind Frontalveranstaltungen, bei de-

nen der Dozent oder die Dozentin den zu erlernenden 

Stoff vorstellt. Eigenständige Vor- und Nachberei-

tung wird vorausgesetzt. Vorlesungen mit integrier-

ter Übung sind Vorlesungen i.S.v. Satz 1, im Rah-

men derer zudem ein Klausurenkurs angeboten wird. 

Der Klausurenkurs bietet den Teilnehmenden die 

Möglichkeit, im Laufe der Vorlesungszeit, parallel 

zur Vorlesung mehrfach unter prüfungsähnlichen Be-
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dingungen das Absolvieren einer juristischen Auf-

sichtsarbeit zu trainieren. Der Klausurenkurs wird 

verblockt angeboten. 

 

(4) Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften werden 

rechtswissenschaftliche Gutachten durch die Studie-

renden unter Anleitung des Dozenten oder der Do-

zentin selbst erarbeitet, um die Klausurbearbeitung 

zu erlernen. Die Arbeitsgemeinschaften orientieren 

sich ihrem Inhalt nach an der jeweils zugehörigen 

Vorlesung. Bei Bedarf wird ein Teilnahmeschein 

ausgestellt, wenn der Student oder die Studentin 

mindestens 75% der angebotenen Termine wahrge-

nommen hat.  

 

(5) Übungen und Seminare werden insbesondere im 

Rahmen des Schwerpunktbereichsstudiums angebo-

ten. Übungen dienen der Verfestigung und Anwen-

dung der Inhalte aus den jeweils assoziierten Vorle-

sungen durch das gemeinsame Erarbeiten von Fall-

lösungen. Veranstaltungsbegleitend werden mehrere 

Klausuren pro Semester angeboten. In Seminaren 

bearbeiten die Teilnehmenden nach einer Einfüh-

rungsveranstaltung ein rechtswissenschaftliches 

Thema selbstständig und schließen dies mit der 

mündlichen Präsentation ihrer schriftlichen Arbeit 

ab. Leistungen, die in Seminaren und Übungen im 

Schwerpunktbereich erbracht wurden, dienen der 

Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung. Das 

Nähere regelt die Schwerpunktbereichsprüfungsord-

nung der Juristischen Fakultät der Universität Pots-

dam.  

 

(6) Repetitorien werden im Studienabschnitt Exa-

mensvorbereitung angeboten und stellen eine fallori-

entierte, kompakte Wiederholung der bereits erlern-

ten Studieninhalte dar, die dazu dient, die eigenver-

antwortliche Vorbereitung auf die thematisch alle 

Semester umfassende staatliche Pflichtfachprüfung 

zu unterstützen. Im Examinatorium werden die 

mündlichen Prüfungsbestandteile der staatlichen 

Pflichtfachprüfung als Prüfungssimulationen trai-

niert. 

 

(7) Im Rahmen des Examensklausurenkurses haben 

die Studierenden die Möglichkeit, in der Regel ein-

mal pro Woche mit wechselndem Fachbezug eine 

Klausur auf Examensniveau zeit- und ortsunabhän-

gig zu bearbeiten und erhalten hierzu Korrekturan-

merkungen und Lösungsvorschläge. Zweimal pro 

Jahr wird in der vorlesungsfreien Zeit ein Probeexa-

men angeboten.  

 

(8) Exegesen sind systematische Auslegungen histo-

rischer Rechtsquellen, um deren Bedeutung und An-

wendung zu verstehen. Im Rahmen einer Lehrveran-

staltung zur Exegese lernen die Studierenden, kom-

plexe Texte zu interpretieren und in den Kontext des 

geltenden Rechts zu stellen.  

 

(9) Kolloquien sind Lehrveranstaltungen in Klein-

gruppen, in denen die Teilnehmenden einen konkre-

ten Arbeitsauftrag erhalten und dessen Ergebnis prä-

sentieren, um hierdurch den gemeinsamen wissen-

schaftlichen Diskurs mit dem Dozenten oder der Do-

zentin und den anderen Teilnehmenden zu eröffnen.  

 

(10) Lehrveranstaltungen werden grundsätzlich in 

deutscher Sprache angeboten. Lehrveranstaltungen 

mit Bezügen zum internationalen Recht und von die-

sen insbesondere Einführungsveranstaltungen kön-

nen auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Werden Veranstaltungen in englischer Sprache an-

geboten, wird dies bis spätestens zwei Wochen vor 

Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters bekannt-

gegeben. Wird die Lehrveranstaltung in englischer 

Sprache angeboten, kann auch eine zu dieser Veran-

staltung gehörende Prüfung in englischer Sprache 

abgenommen werden.  

 

 

§ 7  Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfä-

chern  

 

(1) Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern bezie-

hen sich auf Rechtsgebiete, die zu den Pflichtfächern 

i.S.d. § 3 Abs. 2 BbgJAG, § 3 Abs. 4 BbgJAO gehö-

ren. 

 

(2) Zu den Pflichtfächern im Grundstudium werden 

Vorlesungen, sowie Vorlesungen mit integriertem 

Klausurenkurs und Arbeitsgemeinschaft im Rahmen 

der folgenden Module angeboten: 

 

Modulkurz-

bezeichnung 
Name des Moduls SWS 

JUR_BA_111 Grundlagen des Rechts 4 

Im Bürgerlichen Recht 

JUR_BA_001 Bürgerliches Recht I 8 

JUR_BA_002 Bürgerliches Recht II 8 

Im Strafrecht 

JUR_BA_100 Strafrecht I 7 

JUR_BA_101  Strafrecht II 7 

Im Öffentlichen Recht 

JUR_BA_010 Öffentliches Recht I 7 

JUR_BA_011 Öffentliches Recht II 7 

 

Die Zwischenprüfung nach § 5 Abs. 2 setzt sich aus 

den in den Modulen angebotenen Modulprüfungen 

zusammen. 

 

(3) Zu den Pflichtfächern im Hauptstudium werden 

Vorlesungen, sowie Vorlesungen mit Arbeitsge-

meinschaften im Rahmen der folgenden Module an-

geboten, welche mit Leistungskontrollen nach § 6 

Abs. 1 Nr. 4 BbgJAG abgeschlossen werden.: 

 

Modulkurz-

bezeichnung 
Name des Moduls SWS 

Im Bürgerlichen Recht 

JUR_BA_003 Bürgerliches Recht III 7 
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JUR_BA_004 Bürgerliches Recht IV 5 

JUR_BA_005 Bürgerliches Recht V 4 

JUR_BA_006 Bürgerliches Recht VI 5 

JUR_BA_007 Bürgerliches Recht VII 3 

Im Strafrecht 

JUR_BA_102 Strafrecht III 4 

JUR_BA_103 Strafrecht IV 7 

Im Öffentlichen Recht 

JUR_BA_012 Öffentliches Recht III 8 

JUR_BA_013 Öffentliches Recht IV 5 

JUR_BA_014 Öffentliches Recht V  4 

JUR_BA_015 Öffentliches Recht VI  4 

Im Bereich Schlüsselqualifikation 

JUR_BA_400 Schlüsselqualifikation 2 

 

(4) Näheres zu den in Absatz 2 und 3 genannten Ver-

anstaltungen in den benannten Modulen finden sich 

in der Satzung für den Modulkatalog der Juristischen 

Fakultät an der Universität Potsdam. 

 

(5) Die Teilnahme an Leistungskontrollen des 

Hauptstudiums setzt voraus, dass der oder die Stu-

dierende die erforderlichen Klausuren desselben 

Rechtsgebiets in der Zwischenprüfung nach § 8 Abs. 

1 der Neufassung der Zwischenprüfungsordnung für 

den Studiengang Rechtswissenschaft an der Univer-

sität Potsdam bestanden hat. 

 

(6) Eine erfolgreiche Teilnahme an den Leistungs-

kontrollen des Hauptstudiums setzt voraus, dass 

sämtliche in den Modulen gemäß Absatz 3 genann-

ten erforderlichen Leistungen mit einer Bewertung 

von mindestens 4 Punkten erbracht wurden. Der Be-

wertung der schriftlichen Arbeiten wird die Punk-

teskala vom 3. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1243) ge-

mäß § 9 BbgJAG zugrunde gelegt.  

 

(7) Für die Anmeldung zur staatlichen Pflichtfach-

prüfung wird nach der erfolgreichen Teilnahme 

sämtlicher Pflichtfächer eines Rechtsgebiets im 

Hauptstudium nach Absatz 3 eine entsprechende Be-

scheinigung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 BbgJAG erteilt. 

 

(8) Die Noten für die jeweiligen Einzelleistungen 

werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 

Eine vorbereitende Korrektur durch eine andere Per-

son als die prüfende Person (Vorkorrektur) kann un-

ter der Verantwortung der prüfenden Person durch 

eine korrigierende Person mit mindestens bestande-

ner erster Staatsprüfung oder erster Prüfung im 

Sinne von § 5 DRiG erfolgen. 

 

 

§ 8  Lehrveranstaltungen zu den Schwer-

punktbereichen 

  

(1) Schwerpunktbereiche dienen der Ergänzung des 

Studiums, der Vertiefung der mit ihnen zusammen-

hängenden Pflichtfächer, der Vermittlung interdis-

ziplinärer und internationaler Bezüge des Rechts 

(§ 5 a Abs. 2 Satz 4 DRiG, § 3 Abs. 3 BbgJAG).  

(2) Schwerpunktbereiche sind:  

1  Prozessführung und Konfliktlösung 

2.  Internationales Privatrecht  

3.  Geistiges Eigentum - Digitalisierung - Wettbe-

werb  

4.  Medienrecht  

5.  Gesellschafts- und Steuerrecht  

6.  Medien-, Wirtschafts- und europäisches Straf-

recht  

7.  Staat - Wirtschaft - Kommunales  

8.  Internationales Recht  

9.  Geschichte des Rechts  

10.  Kirchenrecht  

11.  Französisches Recht 

 

(3) Lehrveranstaltungen in den Schwerpunktberei-

chen 1 bis 10 sind: 

 

Schwerpunktbereich 1: Prozessführung und 

Konfliktlösung 

1. Zivilprozessrecht - Vertiefung 2 SWS 

2. Schiedsverfahrensrecht und Media-

tion 

2 SWS 

3. Europäisches und Internationales Zi-

vilverfahrensrecht 

2 SWS 

4. Zivilprozessrecht - Übung 2 SWS 

5. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  10 SWS 

 

Schwerpunktbereich 2: Internationales Privat-

recht  

1. Grundzüge des Internationalen Pri-

vatrechts 

2 SWS 

2. Internationales Schuld- und Sachen-

recht 

2 SWS 

3. Internationales Familien- und Erb-

recht 

2 SWS 

4. Europäisches und Internationales Zi-

vilverfahrensrecht  

2 SWS 

5. Übung 2 SWS 

6. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  12 SWS 

 

Schwerpunktbereich 3: Geistiges Eigentum - Di-

gitalisierung - Wettbewerb  

1. Lauterkeitsrecht 2 SWS 

2. Kartellrecht 2 SWS 

3. Recht der Daten 2 SWS 

4. Recht des geistigen Eigentums, insbe-

sondere Urheberrecht 

2 SWS 

5. Recht der neuen Technologien 2 SWS 

6. Übung 2 SWS 

7. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  14 SWS 

 

Schwerpunktbereich 4: Medienrecht  

1. Öffentliches Medienrecht 2 SWS 

2. Europäisches Medienrecht 2 SWS 

3. Presse- und Persönlichkeitsrecht 2 SWS 

4. Digitale Plattformen 2 SWS 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 11 vom 20.5.2026 - Seite 369 - 380 

 

5. Übung 2 SWS 

6. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  12 SWS 

 

Schwerpunktbereich 5: Gesellschafts- und Steu-

errecht  

1. Vertiefung Gesellschaftsrecht 3 SWS 

2. Bilanz- und Bilanzsteuerrecht 2 SWS 

3. Allgemeines Steuerrecht 2 SWS 

4. Einkommen- und Ertragsteuerrecht 2 SWS 

5. Unternehmensteuerrecht mit interna-

tionalen Bezügen 

2 SWS 

6. Übung 2 SWS 

7. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  15 SWS 

 

Schwerpunktbereich 6: Medien-, Wirtschafts- 

und europäisches Strafrecht  

1. Medienstrafrecht 2 SWS 

2. Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS 

3. Europäisches und Internationales 

Strafrecht 

2 SWS 

4. Strafverfahrensrecht (Vertiefung) 2 SWS 

5. Strafrechtsgeschichte 2 SWS 

6. Übung 2 SWS 

7. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  14 SWS 

 

Schwerpunktbereich 7: Staat - Wirtschaft - Um-

welt  

1. Gesetzgebungslehre 2 SWS 

2. Recht des öffentlichen Dienstes 2 SWS 

3. Öffentliches Wirtschaftsrecht für Ju-

risten I 

2 SWS 

4. Öffentliches Wirtschaftsrecht für Ju-

risten II 

2 SWS 

5. Umweltrecht für Juristen 2 SWS 

6. Übung 2 SWS 

7. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  14 SWS 

 

Schwerpunktbereich 8: Internationales Recht  

1. Völkerrecht I 2 SWS 

2. Internationaler Menschenrechts-

schutz 

2 SWS 

3. Humanitäres Völkerrecht/Völker-

strafrecht 

2 SWS 

4. Völkerrecht in der Rechtsprechung 

internationaler Gerichte (Vertiefungs-

kolloquium) 

2 SWS 

5. Völkerrecht II 2 SWS 

6. Übung 2 SWS 

7. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  14 SWS 

 

Schwerpunktbereich 9: Geschichte des Rechts  

1. Verfassungsgeschichte 2 SWS 

2. Privatrechtsgeschichte (Vertiefung) 2 SWS 

3. Strafrechtsgeschichte 2 SWS 

4. Juristische Ideengeschichte  1 SWS 

5. Übung/Rechtsquellenlektüre 2 SWS 

6. Seminar Rechtsgeschichte oder Juris-

tische Ideengeschichte 

2 SWS 

Gesamt:  11 SWS 

 

Schwerpunktbereich 10 Kirchenrecht:  

1. Religionsverfassungsrecht 2 SWS 

2. Grundlagen des Verfassungsrechts 

der Evangelischen Kirche 

2 SWS 

3. Verfassungsgeschichte 2 SWS 

4. Übung 2 SWS 

5. Seminar 2 SWS 

Gesamt:  10 SWS 

 

(4) Das Studium im Schwerpunktbereich 11: Fran-

zösisches Recht bestimmt sich nach den Vereinba-

rungen der Juristischen Fakultät der Universität 

Potsdam und der Juristischen Fakultät der Universi-

tät Paris Nanterre über die Durchführung gemeinsa-

mer deutsch-französischer Studienprogramme. Die 

Prüfung im Schwerpunktbereich Französisches 

Recht wird an der Juristischen Fakultät der Univer-

sität Paris Nanterre nach den dort für das dritte Stu-

dienjahr maßgebenden Bestimmungen durchgeführt. 

Die im dritten Studienjahr an der Universität Paris 

Nanterre erbrachten Studien- und Prüfungsleistun-

gen im französischen Recht werden als universitäre 

Studien- und Prüfungsleistungen im Schwerpunkt-

bereich (§ 4 Satz 2 BbgJAG) anerkannt, wenn eine 

juristische „Licence“ erworben wird. Dies gilt ent-

sprechend für Studien- und Prüfungsleistungen, die 

nach dem Erwerb der juristischen „Licence“ an der 

Juristischen Fakultät der Universität Paris Nanterre 

im Rahmen eines juristischen Masterstudiengangs 

erbracht werden, wenn das erste Studienjahr („Mas-

ter I“) oder das zweite Studienjahr dieses Studien-

gangs („Master II“) erfolgreich abgeschlossen wird. 

 

(5) Zur Orientierung der Studierenden und Ermögli-

chung einer gezielten Vorbereitung auf die Schwer-

punktbereichsprüfung sind die möglichen Prüfungs-

gebiete der Schwerpunktbereiche in Anlage I zu die-

ser Studienordnung zusammengestellt. 

 

 

§ 9  Fachspezifische Fremdsprachenausbil-

dung  

 

(1) Die Lehrveranstaltungen zur fachspezifischen 

Fremdsprachenausbildung (§ 1 BbgJAO, § 5a Abs. 2 

Satz 2 DRiG) werden im Zentrum für Sprachen und 

Schlüsselkompetenzen (Zessko) der Universität Pots-

dam nach Absprache und in Zusammenarbeit mit der 

Juristischen Fakultät durchgeführt. 

 

(2) Studierende wählen eine Lehrveranstaltung aus 

dem folgenden Angebot. Welche Module absolviert 

werden können, bestimmt sich nach dem jeweiligen 

Spracheingangsniveau. Dieses ist beim Zentrum für 

Sprachen und Schlüsselkompetenzen (Zessko) durch 
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eine Einstufung zu Beginn des Studiums festzustel-

len. Näheres zum jeweils erforderlichen Sprachein-

gangsniveau der folgenden Module regelt die Mo-

dulbeschreibung nach Anlage III zu dieser Ordnung. 

 

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung 

Z_EN_SK_07 UNIcert® II Englisch der Rechts-

wissenschaft 

Z_EN_SK_08 UNIcert® III/1 Englisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_EN_SK_09 UNIcert® III/2 Englisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_EN_SK_10 UNIcert® IV Englisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_FR_SK_07 UNIcert® II/1 Französisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_FR_SK_08 UNIcert® II/2 Französisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_FR_SK_09 UNIcert® III/1 Französisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_FR_SK_10 UNIcert® III/2 Französisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_RU_SK_12 UNIcert® III/1 Russisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_RU_SK_13 UNIcert® III/2 Russisch der 

Rechtswissenschaft 

Z_RU_SK_14 UNIcert® IV Russisch der 

Rechtswissenschaft 

 

(3) Für den Nachweis der rechtswissenschaftlichen 

Fremdsprachenkompetenz gem. § 5 Abs. 3 BbgJAG 

ist der erfolgreiche Abschluss einer der gemäß Ab-

satz 2 angebotenen Lehrveranstaltungen in einer 

Sprache erforderlich. 

 

(4) Die Voraussetzungen für den Nachweis der 

rechtswissenschaftlichen Fremdsprachenkompetenz 

können auch durch die erfolgreiche Teilnahme 

(Leistungsnachweis) an gleichwertigen außeruniver-

sitären Lehrveranstaltungen oder durch die mindes-

tens ein Semester dauernde erfolgreiche Teilnahme 

(Leistungsnachweis) an einer gleichwertigen fremd-

sprachigen rechtswissenschaftlichen Lehrveranstal-

tung erfüllt werden. 

 

(5) Für Studierende, die erfolgreich an den Deutsch- 

Französischen Studien teilgenommen und an der Ju-

ristischen Fakultät der Universität Paris Nanterre 

eine „Licence“ oder einen „Master I“ oder einen 

„Master II“ erworben haben, wird dies als Nachweis 

ihrer rechtswissenschaftlichen Fremdsprachenkom-

petenz anerkannt.  

 

 

§ 10  Lehrveranstaltungen zum Erwerb von 

Schlüsselqualifikationen  

 

Der Erwerb von Schlüsselqualifikationen gem. §5a 

Abs. 3 DRiG setzt die erfolgreiche Teilnahme an ei-

ner Lehrveranstaltung mit Leistungskontrolle im 

Umfang von mindestens zwei Semesterwochenstun-

den voraus. Die Leistungskontrolle kann in einer 

schriftlichen oder mündlichen Prüfung bestehen. Art 

und Umfang der Leistungskontrolle bestimmt der 

Leiter der Lehrveranstaltung. 

 

 

§ 11  Ergänzende und vertiefende Lehrveran-

staltungen 

 

Ergänzende und vertiefende Lehrveranstaltungen 

können zu den Pflicht- und Schwerpunktbereichsfä-

chern durchgeführt werden. Art, Gegenstand und 

weitere Einzelheiten dieser Lehrveranstaltungen wer-

den in der Veranstaltungsankündigung bekanntgege-

ben.  

 

 

§ 12  Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung 

auf die staatliche Pflichtfachprüfung 

 

(1) Die Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die 

staatliche Pflichtfachprüfung sind auf eine durch-

schnittliche Vorbereitungszeit von einem Jahr aus-

gelegt. Studierenden, die für die Vorbereitung mehr 

Zeit einplanen, steht es frei, die Angebote mehrfach 

wahrzunehmen.  

 

(2) Zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfach-

prüfung werden in jedem Jahr Lehrveranstaltungen, 

wie z.B. Repetitorien, Examinatorien oder Intensiv-

kurse sowie Klausurenkurse, angeboten. Lehrveran-

staltungen und Klausurenkurse können sowohl in der 

Vorlesungszeit als auch in der vorlesungsfreien Zeit 

stattfinden. Der jeweilige Terminplan ist der Inter-

netseite der Juristischen Fakultät der Universität 

Potsdam zu entnehmen.  

 

(3) In den Bereichen Bürgerliches Recht, Öffentli-

ches Recht und Strafrecht werden jährlich (Winter- 

und Sommersemester) Lehrveranstaltungen im Um-

fang von mindestens 10 SWS angeboten. Die Lehr-

veranstaltungen dienen der Wiederholung und Ver-

tiefung des in § 3 BbgJAO genannten Pflichtfach-

stoffs in diesen Bereichen. 

 

(4) Im Rahmen des Examensklausurenkurses wer-

den in regelmäßigen Abständen Klausuren aus den 

Bereichen Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht 

und Strafrecht angeboten. Zudem werden jährlich 

zwei Probeexamina angeboten, die in Umfang und 

Art den schriftlichen Prüfungsleistungen der ersten 

juristischen Prüfung gemäß § 5 Abs. 3 BbgJAO ent-

sprechen.   

 

 

§ 13  Studienverlaufsplan  

 

Der Studienverlaufsplan (Anlage II zu § 13) dient 

den Studierenden als Empfehlung für Aufbau und 

Gliederung des individuellen Studiums. Auf der 

Grundlage einer angestrebten Gesamtstudiendauer 
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von zehn Semestern wird den Studierenden vorge-

schlagen, in welcher Reihenfolge und in welchem 

Fachsemester sie an den Lehrveranstaltungen teil-

nehmen sollen.  

 

 

§ 14  Inkrafttreten, Außerkrafttreten und 

Übergangsbestimmungen 

 

(1) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die ihr 

Studium der Rechtswissenschaft ab dem 1. Okto-

ber 2025 an der Universität Potsdam aufgenommen 

haben. 

 

(2) Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten die-

ser Studienordnung begonnen und die Zwischenprü-

fung bereits bestanden haben, können ihr Studium 

nach der Studienordnung in der Fassung der Ände-

rungssatzung vom 25. Januar 2023 (AmBek. UP Nr. 

10/2023 S. 407) bis zum 30. September 2027 fortset-

zen.  

 

(3) Die Übungen für Fortgeschrittene in den Fächern 

Strafrecht, Bürgerliches Recht und Öffentliches Recht 

werden bis zum Ende des Sommersemesters 2027 

angeboten. Jede bestandene Übung ist gleichbedeu-

tend mit dem Bestehen aller Abschlussklausuren in 

dem betreffenden Rechtsgebiet im Rahmen des 

Hauptstudiums. 

 

(4) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden ab dem 

1. Oktober 2027. 
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Anlage I (zu § 8 Abs. 5) 

 

Prüfungsgebiete der Schwerpunktbereiche   

  

Schwerpunktbereich 1: Prozessführung und 

Konfliktlösung 

 

1. Zivilprozessrecht-Vertiefung: Vertiefung des 

Stoffes der zivilprozessualen Pflichtlehre, ins-

besondere einstweiliger Rechtsschutz, Mas-

senverfahren, Prozesstaktik, aber auch Ausei-

nandersetzung mit den aktuellen Herausforde-

rungen und Entwicklungen der Prozessfüh-

rung. 

2. Schiedsverfahrensrecht und Mediation: Die 

Veranstaltung stellt das (nationale wie interna-

tionale) private Schiedsverfahren als Alterna-

tive zum Rechtsweg zu den staatlichen Gerich-

ten dar; insofern werden ihre Grundlage und 

Legitimation, der Verfahrensablauf (Auswahl 

und Konstituierung des Schiedsgerichts, 

Durchführung des Schiedsverfahrens, Erlass 

eines Schiedsspruchs), bestehende Rechts-

schutzmöglichkeiten vor staatlichen Gerichten 

und die Voraussetzungen der Anerkennung 

und Vollstreckung des Schiedsspruchs erläu-

tert. 

3. Europäisches und Internationales Zivilverfah-

rensrecht: Gerichtsbarkeit, internationale Zu-

ständigkeit, ausländische Rechtshängigkeit, 

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Entscheidungen, Besonderheiten im Erkennt-

nisverfahren bei Auslandsfällen; im Überblick 

europäische Rechtsinstrumente und internatio-

nale Zustellung. 

 

Schwerpunktbereich 2: Internationales Privat-

recht 

 

1. Grundzüge des Internationalen Privatrechts: 

Funktion, Rechtsquellen, Geschichte und Ter-

minologie des Internationalen Privatrechts, 

Abgrenzung zu Nachbargebieten, Überblick 

über die Hauptanknüpfungen, Allgemeiner 

Teil des Internationalen Privatrechts. 

2. Internationales Schuld- und Sachenrecht: Er-

mittlung des anwendbaren Rechts für vertrag-

liche und außervertragliche Schuldverhältnisse 

sowie Gesellschaften und sachenrechtliche 

Rechtsverhältnisse; Rechtsvereinheitlichung 

im Vertragsrecht (z.B. UN-Kaufrecht). 

3. Internationales Familien- und Erbrecht: Er-

mittlung des anwendbaren Rechts für Ehe-

schließung, Allgemeine Ehewirkungen, Güter-

recht, Ehescheidung, Unterhalt, Internationales 

Kindschaftsrecht, Internationales Erbrecht. 

4. Europäisches und Internationales Zivilverfah-

rensrecht: Gerichtsbarkeit, internationale Zu-

ständigkeit, ausländische Rechtshängigkeit, 

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Entscheidungen, Besonderheiten im Erkennt-

nisverfahren bei Auslandsfällen; im Überblick 

europäische Rechtsinstrumente und internatio-

nale Zustellung. 

 

Schwerpunktbereich 3: Geistiges Eigentum - Di-

gitalisierung – Wettbewerb 

 

1. Lauterkeitsrecht: Grundzüge des Europäischen 

und Deutschen Lauterkeitsrechts (Geschäftli-

che Handlung, Unlauterkeit und Unzulässig-

keit einer Geschäftlichen Handlung, Rechtsfol-

gen, Verfahren, Strafvorschriften). 

2. Kartellrecht: Grundzüge des Europäischen und 

Deutschen Kartellrechts (Verbot wettbewerbs-

beschränkenden Verhaltens, Verbot des Miss-

brauchs marktbeherrschender Stellungen, Fu-

sionskontrolle, Rechtsfolgen, Verfahren). 

3. Recht der Daten: Grundzüge des Europäischen 

und Deutschen Datenschutz- und Datenwirt-

schaftsrechts (Datenbegriff; Systematik des 

datenschutzrechtlichen Verbots mit Erlaubnis-

vorbehalt; Betroffenenrechte; Privacy by De-

sign und by Default; technische und organisa-

torische Datenschutzmaßnahmen; Durchset-

zungsmechanismen des Datenschutzrechts; 

Zusammenspiel Datenschutz-, Datenwirt-

schafts- und Privatrecht; Ausschließlichkeits-

rechte an bzw. Zugangsrechte zu Daten(silos); 

Datenlizenzen; Datentreuhänder; Datenspen-

den). 

4. Recht des geistigen Eigentums, insbesondere 

Urheberrecht: Grundzüge des Europäischen 

und Deutschen Rechts des geistigen Eigen-

tums, insbesondere Urheberrechts (Werk, Ur-

heber, Verwertungsrechte, Schranken des Ur-

heberrechts, verwandte Schutzrechte, Rechts-

folgen, Verfahren). 

5. Recht der neuen Technologien: Grundzüge 

(vermeintlich) disruptiver Technologien und 

Erörterung diesbezüglicher neuralgischer Fra-

gen aus zivil-, daten-, immaterial- und kollisi-

onsrechtlicher Perspektive (Künstliche Intelli-

genz; Blockchain, Smart Contracts, Token, 

Web3; Industrierobotik und Personal Care Ro-

bots; Metaverse usw.); Einführung in IT-ver-

tragsrechtliche Fragen und Zusammenspiel mit 

dem Recht des Geistigen Eigentums und dem 

Recht der Daten. 

 

Schwerpunktbereich 4: Medienrecht 

 

1. Öffentliches Medienrecht: Demokratierele-

vanz der Medien, Medienkonvergenz, Medien-

grundrechte, Presserecht, Rundfunkrecht, 

Werberecht, Medienkonzentrationsrecht, 

Filmrecht, Telemedienrecht, Domainvergabe, 

Medieninstitutionen. 

2. Europäisches Medienrecht: Medien im EU-

Primärrecht (Kompetenzen, Grundfreiheiten), 

in der EMRK und in der EU-Grund-

rechtecharta, EU-Sekundärrecht für die Medi-
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enwirtschaft, Beihilfenrecht, Telekommunika-

tionsrecht, Netzneutralität, Datenschutzrecht, 

Künstliche Intelligenz, EU-Institutionen. 

3. Presse- und Persönlichkeitsrecht: Allgemeines 

Persönlichkeitsrecht im Verfassungsrecht und 

im Zivilrecht, Bildberichterstattung, Wortbe-

richterstattung, Unterlassungsansprüche, Ge-

gendarstellungsrecht, Geldentschädigung, 

presserechtliche Sorgfaltspflichten, Verdachts-

berichterstattung. 

4. Digitale Plattformen: Plattformregulierung 

aufgrund des Medienstaatsvertrags, Grund-

rechte, Regulierungsfragen, Kartellrecht, Da-

tenrecht. 

 

Schwerpunktbereich 5: Gesellschafts- und Steu-

errecht 

 

1. Vertiefung Gesellschaftsrecht: Vertiefungs-

vorlesung in GmbH- und Aktienrecht sowie im 

Aktienkonzernrecht; Schwerpunkt im Bereich 

der Kapitalausstattung und der Organverfas-

sung der Unternehmen. 

2. Bilanz- und Bilanzsteuerrecht: Rechtsquellen, 

Grundzüge der Buchführung, die Bilanz, die 

Gewinn- und Verlustrechnung, weitere Ele-

mente der Rechnungslegung, Bilanzierungs- 

und Bewertungsgrundsätze, Grundlagen des 

Bilanzsteuerrechts, Maßgeblichkeitsprinzip 

und Durchbrechungen, Ausblick zu den inter-

nationalen Rechnungslegungsstandards. 

3. Allgemeines Steuerrecht: Rechtsquellen und 

Grundsätze des Steuerrechts, Einteilung der 

Steuern, Rolle der Finanzverwaltung, Steuer-

schuldrecht, Steuerverwaltungsakt und Steuer-

bescheid, Änderung von Steuerverwaltungsak-

ten und Bescheiden, Gang des Steuerverwal-

tungsverfahrens, außergerichtlicher und ge-

richtlicher Rechtsschutz. 

4. Einkommen- und Ertragsteuerrecht: Einkom-

mensteuer, Einkommensermittlungsschema, 

objektives und subjektives Nettoprinzip, per-

sönliche Steuerpflicht, Tarif, Gewinn- und 

Überschusseinkunftsarten, Einkünfteermitt-

lung, Steuererhebung, Grundzüge von Körper-

schaftsteuer- und Gewerbesteuerrecht. 

5. Unternehmenssteuerrecht mit internationalen 

Bezügen: Einkünfte aus gewerblichen Unter-

nehmen und aus Mitunternehmerschaften (§ 15 

EStG); Veräußerung des Betriebs (§ 16 EStG); 

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell-

schaften (§ 17 EStG); Besteuerung der Kapi-

talgesellschaften, Gewerbesteuer, Grundzüge 

des Umwandlungssteuerrechts, Überblick zum 

Internationalen Steuerrecht und der grenzüber-

schreitenden Besteuerung von Unternehmen 

und deren Anteilseignern. 

 

 

 

 

Schwerpunktbereich 6: Medien-, Wirtschafts- 

und europäisches Strafrecht 

 

1. Medienstrafrecht: Rechtliche Grundlagen des 

Medienstrafrechts; strafrechtsdogmatische Be-

sonderheiten des Medienstrafrechts; strafrecht-

licher Schutz gegen Rechtsgutsverletzungen 

durch Medien und strafrechtlicher Schutz der 

Medien; Strafverfahren und Medien: Bericht-

erstattung über Straftaten und Strafverfahren; 

Strafverfolgung und strafprozessuale Wahr-

heitsfindung mit Medien; strafprozessuale 

Zwangsmaßnahmen gegen Medien. 

2. Wirtschaftsstrafrecht: Strafrechtsdogmatische 

Besonderheiten des Wirtschaftsstrafrechts, ins-

besondere strafrechtliche Verantwortung in-

nerhalb eines Unternehmens (Organ- und Ver-

treterhaftung, § 14 StGB, § 9 OWiG, Verlet-

zung der Aufsichtspflicht, § 130 OWiG) und 

Unternehmenssanktionen; Betrug und Untreue 

inklusive betrugs- und untreueähnlichen Straf-

tatbeständen des StGB samt computerstraf-

rechtlichen Bezügen (§§ 202a-202d, 263-266b, 

269, 270, 274, 303a, 303b StGB); weitere im 

StGB geregelte Wirtschaftsstraftaten; Grund-

züge zu Wirtschaftsstraftatbeständen außer-

halb des StGB; Grundzüge des Steuerstraf-

rechts (Steuerstraftaten, Selbstanzeige, Steuer-

strafverfahren). 

3. Europäisches und Internationales Strafrecht: 

Begriff, Grundlagen und Entwicklung des Eu-

ropäischen Strafrechts; Rechtsquellen, Ebenen 

und Instrumente des Europäischen Strafrechts; 

Europäisches Strafrecht und EU-Grundrechte; 

Auswirkungen des europäischen Strafrechts 

auf das nationale Strafrecht; europäische Straf-

verfolgungsorgane; ne bis in idem in europäi-

scher und internationaler Dimension; deut-

sches Strafanwendungsrecht; Grundzüge des 

Völkerstrafrechts. 

4. Strafverfahrensrecht (Vertiefung): Verfahrens-

grundsätze und Verfahrensbeteiligte; Ermitt-

lungs- und Zwangsmaßnahmen; alternative Er-

ledigungsmechanismen und Verfahrensarten; 

Verständigung; Beweiserhebung und Beweis-

recht einschließlich Beweisverbote; Rechts-

mittel und Rechtsbehelfe (jeweils Vertiefung 

gegenüber Strafverfahrensrecht); europäische 

Einflüsse auf das Strafverfahren(srecht). 

5. Strafrechtsgeschichte: Jeweils überblicksartig: 

frühmittelalterliche Anfänge staatlichen Stra-

fens; kirchliches und weltliches Recht des 

Hoch- und Spätmittelalters; das Gemeine 

Strafrecht im Reformationszeitalter; Strafrecht 

in Absolutismus und Aufklärung; Strafrecht im 

deutschen Partikularismus Jeweils vertiefter: 

Strafrecht im zweiten Kaiserreich; Strafrecht 

in der Weimarer Republik; Strafrecht im Nati-

onalsozialismus; Strafrecht in der DDR; Straf-

recht in der frühen Bundesrepublik. 
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Schwerpunktbereich 7: Staat - Wirtschaft - Um-

welt 

 

1. Gesetzgebungslehre: Staatliche und europäi-

sche Rechtsetzung, Techniken der Gesetzge-

bung, Bewältigung von Regelungskonflikten; 

interdisziplinäre Bezüge zur Philosophie, Poli-

tologie, Soziologie und Ökonomie. 

2. Recht des öffentlichen Dienstes: Grundzüge 

des öffentlichen Dienstrechts (Gegenstand, 

charakteristische Merkmale), Beamtenrecht 

(Arten der Beamtenverhältnisse, die Ernen-

nung, die Begründung, Veränderung und Be-

endigung von Beamtenverhältnissen, Pflichten 

und Rechte der Beamten, Grundzüge des Dis-

ziplinarrechts, Besonderheiten im beamten-

rechtlichen Rechtsschutz), Grundzüge des 

Rechts der Angestellten im öffentlichen 

Dienst. 

3. Öffentliches Wirtschaftsrecht für Juristen I: 

Grundzüge des Wirtschaftsverfassungsrechts 

(Wirtschaftsverfassung, Verfassungsprinzi-

pien mit wirtschaftlichem Bezug, Grund-

rechtsschutz wirtschaftlicher Betätigung, uni-

onsrechtliche Vorgaben), Beihilfen, Allgemei-

nes Wirtschaftsrecht (Organisation der Wirt-

schaftsverwaltung im Überblick, staatliche 

Einflussnahme auf die Wirtschaft, staatliche 

wirtschaftliche Betätigung, Wirtschaftsver-

waltungsakte und weitere Handlungsformen), 

Privatisierung, Grundzüge des Regulierungs- 

und Infrastrukturrechts.   

4. Öffentliches Wirtschaftsrecht für Juristen II: 

Gewerberecht (Gewerbebegriff, Rechtsstel-

lung und Pflichten des Gewerbetreibenden, 

Überwachungs- und Untersagungsregelungen 

für das nicht erlaubnisbedürftige Gewerbe, ge-

nehmigungsbedürftige Gewerbe, Reisege-

werbe, Messen, Ausstellungen und Märkte); 

Grundzüge des Handwerksrechts, Gaststätten-

rechts und Ladenschlussrechts.  

5. Umweltrecht für Juristen: Überblick über nati-

onale Grundlagen, Europa rechtliche Vorga-

ben und Bestandteile des Umweltrechts, Im-

missionsschutzrecht, Umweltverträglichkeits-

prüfung, Grundzüge des Bodenschutzrechts, 

des Gewässerschutzrechts, des Kreislaufwirt-

schafts-/Abfallrechts und des Gefahrstoff-

rechts, Grundzüge des Naturschutz- und Land-

schaftspflegerechts, Grundzüge des Rechts auf 

Umweltinformationen, der rechtlichen Rege-

lung des ÖkoAudits. 

 

Schwerpunktbereich 8: Internationales Recht 

 

1. Völkerrecht I: Überblick über die Entwicklung 

der Völkerrechtsgemeinschaft; Normativität 

des Völkerrechts und Verhältnis zum inner-

staatlichen Recht. Rechtsfähigkeit und Hand-

lungsfähigkeit von Staaten; völkerrechtliche 

Verträge und Vertragsrecht; Staatenverant-

wortlichkeit (Staatenhaftung); Staatenimmuni-

tät; friedliche Streitbeilegung (diplomatische 

Mittel, Schiedsgerichtsbarkeit, Gerichtsbar-

keit). 

2. Internationaler Menschenrechtsschutz: Ursa-

che und Entwicklung; normative Regelungen 

und verfahrensrechtliche Mechanismen auf der 

universellen Ebene (Gewohnheitsrecht, Men-

schenrechtspakte); regionale Schutzmechanis-

men in Europa (Europarat/EMRK und Sozial-

charta; Europäische Union/ Grundrechtssiche-

rung; OSZE), in Amerika und Afrika.- Vorbe-

haltsproblematik, Kündigung und Sukzession; 

Universalität der Menschenrechte. 

3. Humanitäres Völkerrecht/Völkerstrafrecht: 

Das Humanitäre Völkerrecht (‚Kriegsrecht‘) 

umfasst die völkerrechtlichen Regelungen, die 

in zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikten 

(‚Kriegen‘) oder in nicht-internationalen be-

waffneten Konflikten (‚Bürgerkriegen‘) gel-

ten. Behandelt werden: Anwendbarkeit des hu-

manitären Völkerrechts; Regeln für den Schutz 

von Zivilisten, Behandlung von Kriegsgefan-

genen, Wahl sowie die Durchsetzung mit mili-

tärischen Mitteln. Das Völkerstrafrecht befasst 

sich insbesondere mit dem (ständigen) Interna-

tionalen Strafgerichtshof (IStGH/ICC). Dabei: 

historische Grundlagen; Kernverbrechen des 

Völkermords: Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit, Kriegsverbrechen, sowie Verbrechen 

des Angriffskrieges. Ferner das Verhältnis 

IStGH- nationale Gerichte und die Rolle deut-

scher Gerichte. 

4. Völkerrecht in der Rechtsprechung internatio-

naler Gerichte: Entwicklung des Völkerrechts 

anhand von Leitentscheidungen. Vertiefung 

und Ergänzung zu einzelnen Sachmaterien auf-

bauend auf der Vorlesung Völkerrecht I. 

5. Völkerrecht II: Moderne Herausforderungen 

des Völkerrechts (Werthaftigkeit und Durch-

setzung); Staaten als Völkerrechtssubjekte 

(Entstehung und Untergang, Rechte und 

Pflichten); sonstige Völkerrechtssubjekte. 

Rechtsquellen des Völkerrechts (Ver-

träge/Vertiefung, Gewohnheitsrecht, allge-

meine Rechtsgrundsätze, einseitige Akte); 

Recht der Staatennachfolge; Friedenssiche-

rung und Kriegsrecht; Diplomaten- und Kon-

sularrecht; Ordnung der staatsfreien Räume; 

internationales Umweltschutzrecht. 

 

Schwerpunktbereich 9: Geschichte des Rechts 

 

1. Verfassungsgeschichte: Atlantische Revoluti-

onen und Durchsetzung des modernen Verfas-

sungsbegriffs; deutsche Verfassungsge-

schichte im 19. und 20. Jahrhundert; das wie-

dervereinigte Deutschland in der Europäischen 

Union. 

2. Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte 

(Vertiefung): Teil I - Privatrechtsgeschichte: 

Entstehung und Inhalt des Corpus Iuris Civilis, 
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mittelalterliche deutsche Rechtsgeschichte, 

Rezeption des römischen Rechts in Europa, 

Naturrecht, privatrechtliche Kodifikationen, 

Geschichte juristischer Berufe, privatrechtli-

che Entwicklungen im 20. Jahrhundert. 

3. Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte 

(Vertiefung): Teil II - Strafrechtsgeschichte: 

Jeweils überblicksartig: frühmittelalterliche 

Anfänge staatlichen Strafens; kirchliches und 

weltliches Recht des Hoch- und Spätmittelal-

ters; das Gemeine Strafrecht im Reformations-

zeitalter; Strafrecht in Absolutismus und Auf-

klärung; Strafrecht im deutschen Partikularis-

mus Jeweils vertiefter: Strafrecht im zweiten 

Kaiserreich; Strafrecht in der Weimarer Re-

publik; Strafrecht im Nationalsozialismus; 

Strafrecht in der DDR; Strafrecht in der frühen 

Bundesrepublik. 

4. Juristische Ideengeschichte: Die Vorlesung be-

handelt nach dem Vorbild der angelsächsi-

schen History of Ideas die philosophischen, so-

ziologischen, theologischen und ökonomi-

schen Denker innerhalb der Geschichte des 

Rechts von Thukydides über Tacitus, Dante, 

Machiavelli, Montesquieu, Vico, Pascal, 

Adam Smith, Schopenhauer und Nietzsche bis 

hin zu Max Weber und Hayek. 

5. Übungen/Rechtsquellenlektüre: Lektüre aus-

gewählter Rechtsquellen und Rechtstexte aus 

den verschiedenen Bereichen; Einführung in 

die Methodik der Quellenexegese. 

 

Schwerpunktbereich 10: Kirchenrecht 

 

1. Religionsverfassungsrecht: Geschichtliche 

Entwicklung des Verhältnisses von Staat und 

Kirche in Deutschland, Rechtsquellen des 

Staatskirchenrechts, die grundlegenden religi-

onsverfassungsrechtlichen Grundentscheidun-

gen, gemeinsame Angelegenheiten von Staat 

und Religionsgemeinschaften; Einzelfragen 

der religionsverfassungsrechtlicher Grundent-

scheidungen und der gemeinsamen Angele-

genheiten von Staat und Kirche in Deutsch-

land, Kirchenverträge und Konkordate, Kir-

chensteuern, Staatsleistungen, Deutsches Reli-

gionsverfassungsrecht und Europäische 

Union. 

2. Grundlagen des Verfassungsrechts der Evan-

gelischen Kirche: Organisatorische Grundglie-

derung (Kirchengemeinde, Landeskirche, 

EKD), landeskirchliche Organe (Synode, Kir-

chenleitung, landeskirchliche Verwaltungs-

stelle), Aufgaben und Organe der EKD, zwi-

schenkirchliche Zusammenschlüsse (VELKD, 

UEK), kontinentale und weltweite Kirchenver-

bindungen. 

3. Verfassungsgeschichte: Atlantische Revoluti-

onen und Durchsetzung des modernen Verfas-

sungsbegriffs; deutsche Verfassungsge-

schichte im 19. und 20. Jahrhundert; das wie-

dervereinigte Deutschland in der Europäischen 

Union. 
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Anlage II (zu § 13) 

 

Fachsemester Inhalte 

1. Grundlagen des Rechts 2 SWS 

 Bürgerliches Recht I 8 SWS 

 Strafrecht I 7 SWS 

 Öffentliches Recht I 7 SWS 

2. Grundlagen des Rechts 2 SWS 

 Bürgerliches Recht II 8 SWS 

 Strafrecht II 7 SWS 

 Öffentliches Recht II 7 SWS 

3. Bürgerliches Recht III 7 SWS 

 Strafrecht III 4 SWS 

 Öffentliches Recht III 8 SWS 

 Schlüsselqualifikation 2 SWS 

4. Bürgerliches Recht IV 5 SWS 

 Strafrecht IV 7 SWS 

 Öffentliches Recht IV 5 SWS 

 Praxismodul (Praktikum) 

5. Bürgerliches Recht V 4 SWS 

 Bürgerliches Recht VI 2 SWS 

 Öffentliches Recht V 4 SWS 

 Fremdsprache 4 SWS 

 Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunktbereichen (bei SPB 8). 

6. Bürgerliches Recht VI 3 SWS 

 Bürgerliches Recht VII 3 SWS 

 Öffentliches Recht VI 4 SWS 

 Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunktbereichen gem. § 8. 

7. Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunktbereichen gem. § 8. 

8. Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung gem. § 12. 

9. Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung gem. § 12. 

10. Ablegung der staatlichen Pflichtfachprüfung. 

 

 

Anlage III (zu § 9 Abs. 2) 

 

Die Beschreibungen der in § 9 Abs. 2 sowie in der folgenden Tabelle aufgeführten Module des Studiengangs regelt 

die Satzung für den Modulkatalog der Philosophischen Fakultät (MK PhilFak) für die Bachelor- und Masterstudi-

engänge an der Universität Potsdam. 

 

Modul-Nr. Modultitel Zugangsvoraussetzung 

Z_EN_SK_07 UNIcert II Englisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_EN_SK_08 UNIcert III/1 Englisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_EN_SK_09 UNIcert III/2 Englisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_EN_SK_10 UNIcert IV Englisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_FR_SK_07 UNIcert II/1 Französisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_FR_SK_08 UNIcert II/2 Französisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_FR_SK_09 UNIcert III/1 Französisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_FR_SK_10 UNIcert III/2 Französisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_RU_SK_12 UNIcert III/1 Russisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_RU_SK_13 UNIcert III/2 Russisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

Z_RU_SK_14 UNIcert IV Russisch der Rechtswissenschaft siehe MK PhilFak 

 


